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Oberlausl_zer b. Eb lJ'$ba. ! <>
VOll Ar<hitel<i Hans I{ a it "" Ebersbam Sa.

Die Ostsefte und der groBe Vorbau an der Vorderfront des Oberlausitzer Holzhauses.-Dergeraumige
Wohntei! mit dem Umgebinde vor den Blockwänden des Erdgeschosses liegt nach Osten. Unter dem groGen Vorbau an der
Vorderfront ist neben der SItzbank die nur 9C1X153 cm groBe Haustür angeordnet

(3 Aufnahmen und 3 Zeichnungen von Hans Kalfas, Ebersbach I. 5a.)

Auf Georgswalder Flur, nur wenige Meter von der Ebersbacher
Sladfgrenze und von der Lanclesgrenze entfernt, liegt am Südabhange
des Hainberges das hier wiedergegebene Holzhaus, wie man es gerade
in der Lausitz in dieser Formgebung nur selten antrifft. Es wird dem
Hause ein Aller von fast 400 J hren nachgesagt; bestimmt hai es schon
manchem Sturm und manchem Weiter getrolzt und manche Kriegswirren
erlebi, denn vor nicht allzu langer Zeit hat man in dem Hause alte
schwedische Münzen in einem Versteck aufgefunden.

Dieses  o!zbauwerk liegl am Waldrand inmitten satter Wiesen und
war früher Wohnhaus, Stall und Scheune eines k!einen Bauernhofes.
Nach jetzt läf):t sich der Charakter des Bauernhauses voll und
ganz erkennen, obwohl das Haus gegenwärtig nur noch als Wohnhaus
benutzt wird, Wenn auch für heutige Ansprüche an ein Wohnhaus
uns dieses Bauwerk primitiv ersc.heint, so wohnen doch schon seit
einem Menschenalfer noch immer dieselben leufe mit ihren Kindern
darin und diese können sich schwer von der -ihnen liebgewordenen
Heimat und dem alten Hause trennen, obwohl der immer weiler fort
schreitende VerfaU des Bauwerkes das Bewohnen nicht gerade an
genehm macht,

Der, wie immer bei allen Bauernhäusern nach Osten liegende Haus
feil wird <:Ils Koch- und Wohnraum benulzl. Bei einer Grundiläche
von rund 34 qm !'3ssen sich gul die erforderlichen Möbel unlerbringen.
Der westliche Haus1'ei! war früher Stall und dient heule. nur noch a!s
Schuppen. In dem diese bei den Haupträume des Hauses trennenden
Flur liegt die Treppe nach dem Obergescho . Nach vorn ist dem Flur
ein geräumiger Erkervorbau vorge!agerl. Den gröf):ten Teil dieses Vor
baues nimmt eine Werkzeugkammer ein und der übrige schmale
Streifen wird durch eine Sitzbsnk und an der Flurwand durch die sehr
kleine, nur 9Q X 153 cm gro e Hausfür ausgenutzt. Haustür und Sifz
bank liegen somit durch die Laube geschützt an der Wohnseite dieses
Holzhauses. In der vom Flur aus zugänglichen Halle w<:Ir früher eine
Ziehmangel eingebaut; heute dienl er nur Absfellzwecken, beherbergt
das Brennmateriaf und den Abort. Früher war auch ein Backofen in
dem Hause vorhanden, denn in der kleinen Bauemwirfschafi wurde
einst das Brot Mlurlich selbsf gebacken.

Unter dem gro en Wohnraum befindet sich ein geräumiger Keller,
der von au erordenllich starken Bruchsteinwänden umgeben und mit
einem Tonnengewö!be überdeckt ist, Der Wohnraum liegl dadurch
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Grundrisse vom Keller-, E,d- und Obergeschol3. - Um die Blockwande des Vorbaues an der Vorderfront und des Wollnraumteiles läuft außen
em Umgebinde, das den Obergescho13fußboden und die Dachkonstruktion trägt und dje Blockbalken vor den Unbfllien der WJtterung schützt

um einige Stufen höher als der von der Haustür aus zugangliche Vor
raum,

Im Obergescho[j bEOfinden sich die Schia/räume und zwar über der
gro en Wohnküche und in dem Vorbau über der HauseingsngstüL Die
Fenster dieses Schia/zimmers haben nur eine lichte Gröf}e von 30X50
Zentimeier. Während der übrige Bodenraum und auch das westliche
Obergeschof): nur als Futlerboden Verwendung findef, isl im Erkor
noch ein zweiles Obergeschof):, eine Schüt!kammer eingebaut und
darüber befindet sich erst ein grober Taubenschlag. Au er diesen Vor
ratsräumen sIeht ncben dem Wohnhaus noch eine Scheune.

Erker und Stubenwandungen sind von kantig behauenen Stämmen
in Blockbauweise ausgeführl und die Fugen wurden mii Lehm ver

strichen; das Obergescho  ist leils mit Brettern verschlagen, deren
Fugen f'Oit Leisien überdeckt wurden, und Icils als Bundwerk mii Sfroh
lehmsiakung hergesielJt. Um die Blockwände des Vorbaues an der
Vorderfron/ und des Wohnraumleiles läuf! au en ein Umgebinde, das
den Obergescho fu boden und die Dachkonslruklion trägt und die
ß!ockbalken vor den Unbilden der Wilterung schül:d. Der Stall ist
dagegen von einer Bruchsteinmauer umgeben, aber nur mil einer
Heizdecke mit darüberliegendem LehmesIrich überdeckt. Das Dach
des Hauses ist noch zum gröf):ten Teit mit Slrohschindeln eingedeckt.

Es wäre zu wünschen, daf): das Haus vor weiierem Verfall geschützt
würde, um noch !ange .;Jls Zeuge alter HoJzbaukuliur erhalten zu
b!eiben.

DlaWastsalte des OberlausltzarHolzhauses mit dem großan
Vorderfrontvorbau. - In dem WestflOgel sind Stall und Futt.3rboden
untelgebracht

Die Vorderfront des Oberlausltzer Holzhauses. _ Links hinter
dem Wohnhaus steht, den Ho/raum vor den Westwinden schülzend, die zu
dem Gehöft gehörende Scheune"
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Der neuzeiilicne Holzbau wird heule mehr und mehr vor Aufgaben
gestellt, die bisher fast aus5c;hlie lich von anderen Bauweisen gelöst
wurden. Einmal iehlle dem bisherigen Holzbau die überaus gründ
Hche- und alles umfassende wissenschaftliche Grundlage der anderen
Bauweisen und zum anderen zogen oft die natürlichen Ma e der
Hölzer, die durch Länge und Durchmesser der Rundhö!zer festliegen,
die Grenzen in der Anwendbarkeit des Holzbaues. Heufe stehen
dem Holzbaukonstrukleur jedoch Konslrukfionsformen zur Verfügung,
die ihn von den Ma en der Einzelhölzer unabhängig machen. Durch
das Zusammenfügen von Einzelhölzem (off nur leichte Bohlen) mit
ausreichend starken Bolzen und gut wirksamen Holzverbindetn sind
Ho!zkonslruktionen möglich, die höchslen Ansprüchen genügen und
dabei sehr wirtschalilkh sind. Der Verfasser veröffentlicht seit längerer
Zeit Arbeiten über die Berechnung und Konstruktion von neuzeHIicnen
Holzbauwerken und hai diesen Arbeilen eine Reihe einfacher Be
messungsverfanren beigegeben, die die Planungsarbeiten wesenl!ich
vereinfachen, Mit der folgenden Besprechung soll dic Reihe dieser
Veröffentlichungen for/gesetzt werden. Es soll eine Stützenkonslruktion
für groi}e Lasten und gro c Knkklangen gezeigt werden, die jedoch
nUI' eine Lösung darstellt, wahrend im Holzbau für den gleichen Zweck
noch einige andere guk Lösungen möglich sind.

aJ Berechnung einer Stütze mit kastenförmigem Querschnift nach Abb.1.
Die Kastenstütze, die man bei freistehenden Stützen möglichst

quadratisch anordnet, besteht aus vier Bohlen oder Kan hölzern. Das
Tragheitsmoment beträgt bekanntlich:

J = h t - ( 2    1)  Querschnlttsma6e In "em")

Das Verhältnis von Höhe zur Bohlenstärke nennen wir:

= 0 oder! =  
Daraus wird:

h{ - (h-  rJ :::: 12 h' - h' ('   ')' _ h' [ ( ' _ , ) ' ]-12-- -12' 1 - -----0
Die Querschnittsfläche beträgt:

F :::: h2 - (h - 2 t)2 und hei: t =   :

_ h' _ (h _ ' 0 h)' _ h' - h' . ('   ' )'   h'. [, _ (',;;-')']
Der Trägheilshalbmesser wird dann:

. iJ 1 / ''l,-:::n (,   ' )'] - _ _ . . 1 /, (O-  'y' j F = I -- [   ( ' --' ) ' J _O"" h :  ( '_-2 )12'h 2 . 1 0- i 1- 0
Nennen wir jetzt den Wer!:

.-- ( ' ' ) '
1 /, - - / - ( ' _.,- ) ;1- () = k, so ist

Formel 1 ;
I; =0,289' h' kj

Die k-Werie können aus Tafel 1 entnommen werden.

Tafel 1 der k-Wer1e
(Zwischenwerle sind geradlinig einzuschaUen)

o   2 2,5 3,5 4,5 5 6 7 I 8 1 9 10
k _ 11,020 1,055 1,09JII,120 1,150 1,17511,20511,23011,250 1,2681,28

Der Schlankheitsgrad ergibl sich zu:

A =    (sk In "m") oder mit Formel 1:

). =    j9_1 -k
Wenn wir jetd das Verhältnis der Knick!änge zur Querschnittshöhe

= x nennen, so wird:
h =  i-'s.  und:

), = Ö 8 _1 ?It'.  oo '-s-k
Daraus Formel 2:

jl =o.2 9 1

Ilnlddänqen
,\/"... Bauingenieur Friil" Will e, Dalmold

h"O mt. . t.
7,.5 15 7,5

Abbildung 1 Abbildung 2

Mit diesem Verfahren lassen sich die vorhandenen Spannungen oder
zulässigen Belastunge.n für kastenförmige Stülzen leicht feststellen. (Für
direkte Bestimmung des Querschnittes hat der Verfasser das Verfahren
bei einigen o-Werfen weiter entwickell. In diesem Zusammenhange
genügt jedoch die Formel 2.)

Beispiel:

Für eine 8,0 m hohe- Stütze, die mit 20,- t belastet wird, soll der
Querschnitt bestimmt werden. Die zulässige Spanmmg wird mit 80 vH
des amtlichen Wertes eingesetzt, um geringe Nachgiebigkeiten der
Verbindungsmittel zu berücksichtigen, (j zu!. -_- 80 (1 + 1/6) -=-
93 kg/cm 2 (nach D!N 1052 g 5, ZiH. 4), davon 80° 11 / 0 : {J zu!. 0,8 93
rd. 75 kg!cm .

Als Bauholz soll scharfkantige Fichte zur Verfügung stehen.

Lösung:

Zunächst wird ein Querschn!tl angenommen. (Abb. 2.)
Nach dem vorstehenden Bemessungsverfahren des Verfassers wird

x _ 8,0 30 100 =: 26,6

F = SO" [, - (' :; ')' ] " 675 ,m'

o :::: :  =: 4
Zu 0 = 4 ist nach Tafel 1:

k=1,12

). ""     9 . { "12 - 82 (Formel 2)
w :::: 2,49 + 2 0,046 =: 2.582 (D!N 1052 Tafel 3.)

Q vorh. = 2. 00°6 75 2,5   = 76,5 kg cm2

(j zul. = 75 kg/cm 2

(Die kleine Ueberschreifung ist unbedenklich.)

Für den gleichen Zweck mü fa. eine Vol!ho!zstütze von rd. 29/29 cm
gewählt werden, die einmal rd. 25  /o mehr Ho!z benötigt und zum
anderen die Richlarbeit erschwert, wenn /'licht überhaupt die Be
schaffung in 8,0 m L3:t1ge Schwierigkeiten bietet.'

Die Abstände der Verbindungsbollen richlen sich nach der zu
lassigen Knicklange der Einzelstäbe. Auf die Seifenbohle 7,5115 cm,
die 1/6 der Gesamtfläche ausmacht, entfallt eine Teillas!

p' = 26 0 ::::: 3,33 t.

Nach dem Bemessungsverfahren des Verfassers für rechteckige KnIck
stäbe ist:

(r = =2,
Gewahll Abstand: e = 80 cm

X= =-10,7
P max = 0,49 . o()2 . 2 = 6280 kg = 6,28 tPvorh.= B,SSt

Jeder Einzelstab ist möglichst mit so viel Holzverbindern amu
schlieryen, wie zur Aufnahme der auf diesen Einzelstab enlfal!enden
Lasf erforderlich sind.
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Abbildung 3

Im vorliegenden Falle werden für jeden Einzelstab   + 1 = 11
Bolzen mil 2. 11 = 22 Holzverbindern vorgesehen.

Auf jeden Holzverbinder würde dann eine Last von 3  022 :::: 0,30 t
enlfalien. (Auf die Bohle enHäI!l1/3 der Last, also

t),
Es werden Bulldogp!atlen 0 5 cm mit Bolzen 5/ 3 " verwendet, von

denen jede Platte rd. 0,5 t last aufnimmt.

}
,'i I:
I I,
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Unsichren

Abbildung 3a

T
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Punkt n.

bJ Konstruktion der SHih:e mit kastenförmigem Quersdmitt

Die im Abschnitt a) berechnete SlÜtze isl in Abbild. 3 in der Kon
struktion gezeigt. Der Kopf und der Fuf): erhalten einen ca. 40-100 cm
langen Klotz, der in den Hohlraum eingesetzt und mit zwei Bolzen
mit Bulldogplallen 10/10 cm angeschlossen wird. Die Fundamentanker
sitzen zwischen der Stüfzenbohle und dem Fuf3klolz und werden mH
den Klofzbolzen und einseitig gezahnten Bulldogp!aifen gehaUen.

Abbildung 3b Abbildung 3c

J
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Dadurch kommen die Anker im Fundament nicht zu sehr nach au en
zu liegen und sind au erdem unsichtbar.

Am Sfüfzenkopf wird der Unterzug zwischen die breifen Seiien
bohlen gelegl und mit Bolzen und Holzverbindern anges,chlossen.
Au erdem liegt der Unferzug auf den schmalen Seifenbohlen und dem
Kopfklofz auf. Schwere Unlerzüge können in 2 oder 3 Einzelunfer
züge gefeilt werden, die dann wie in Abbild. 313 bzw. 3b anzusch!ie en
sind. Das TeUen starker Hölzer in mehrere leichfe EInzelhö!zer er
leichtert die Richiarbeil ganz wesentlich und verringert den Bedarf an
überstarken Rundhölzern, was in Deutschland von mafJgebender Be
deuiung ist.

Au; dem Fundament sitzl die Slüfze mit der Fläche 3D/3D cm
auf; denn der Fur,klotz füUt hier den Hohlraum. Selbsfverständlich

<.,
müssen die Holzverbinder, mit denen der Klo!:z an die Bohlen an
geschlossen wird, die auf die Querschnjllfjiiche des Klotzes entfallende
Last aufnehmen können. Im vorliegenden Falle würde die Pressung
auf dem Fundament (j = :g    = 22,2 kgicrn2 sein.
Wird ein Fundamenfbaustoff verwendet, für den diese Beanspruchung
nicht zugelassen werden darf, dann mu  die Fläche des Ful}es durch
äu eres Aufsetzen von Verstärkungsbohlen vergrö ert werden. Ab
bildung 3c.)

Bei Stützen aus mehreren Einzelhölzem müssen die Bolzen in
kürzeren Zeitabsfänden nachgezogen werden, bis rn1f einem weiteren
Eintrocknen des Holzes nicht mehr zu rechnen ist. Nur durch diese
sorgfältige Nachbehandlung der HolzkonslrukHonen ist die volle Stand
sicherheit zu gewährleislen.

Nac:llriclI'en aus dem BöHlewerbe


Aufgaben der Rekhssfelle für Raumordnung. Die kürzlich ge
gründete Reichsarbeilsgemeinschaft für Raumforschung hat in Berlin
eine erste Tagung der Leiter der Arbeifsgemeinschaften für Raum
forschung an den deuischen Hochschulen abgehalten. Prol. Dr. Conrad
Meyer betonte in seinem grundlegenden Vortrag, da  Aufgabe und
Ziel der gesamten P!anungsarbeH die Erhaliung und Sicherung der
Na/ion sei. Durch das hemmungslose Rentabilitäfs- und Erwerbs
streben seit dem 18. Jahrhundert sei die organische Raumnutzut!g ver
drängl und zerslöd worden. Die ganze Entwicklung, die äu erlich
sichtbar geworden sei in einer ma losen Gro stadlbi!dung und Binnen
wanderung, bedeufe einen Raubbau an den wirklich schöpferischen
Kräften des Bodens und des Volkes. Der Redner warnle vor wissen
schaftlicher Eigenbröle!ei und voreiligen Theorien über die Reichs
planung. Es gelte zunächst, die deutsche Landschaft wieder zu ent
decken, die Verbindung zwischen Mensch und landschaft zu erfassen
und zu gestalten. Es gcbe kcine wirfschaflliche, industrielle oder land
wirfschaftliche Standor/s!ehre mehr für einzelne Bezirke, sondern nur
eine solche, die sich an der Gesamtheit von Raum und Volk orienlieren
müsse. Als die Aufgaben der ReichsarbeilsgemeinschaH bezeichnete
dei' Referenl die Erziehung der eigenen Mitarbeiler, den planvollen
Einsatz für die Probleme der Raumordnung und die Schaffung ge
eigneien Nachwuchses. Die ReichsarbeHsgemeinschafl werde dazu bei
tragen, die Hochschule wieder als einen lebendigen Organismus mit
der Landschafi zu verbinden.

Wiederherstellung ländlicher Kirchen. Der Instandhaltung aller
Ku!turdenkmäler wird jetzt wieder besondere Aufmerksamkeit zu
gewendet. Das gilt auch für alte ländliche Kirchen. Im Kreise Dram
burg in Pommern sind jefzt zwei Unter staatHchem Denkmalschutz
stehende alte ländliche Kirchen gründlich überholt worden. In Jan;
kow wurde die alte Wehrkirche, die aus dem Jahre 1492 stammt, im
Inneren unter Berücksichtigung ihres bäuerlichen charakters neu her
gerichtet. Ein schlichtes Ho!zkreuz, in ländlicher Handwerkerarbeit ge
fertigt, beherrscht den Innenraum. 1m Siebenjahrigen _Kriege ging der
ganze Ort mit Ausnahme der Wehrkirche in Flammen auf. Yon Grund
auf wiederhergestelli wurde auch die aHe Orgel in der Dorfkirche zu
Baumgarten. Sie weist eine Sel/enhei! auf, weil ihr Spielwerk über
eine sogenannte Quintade verfügt, wie man sie sonst seil dem 16. Jahr
hundert bei den klassischen Kunstwerken kennt, in deren Beherrschung
besonders der Altmeister Johann Sebastian Bach und andere Leip
ziger Thomaskantoren Meister gewesen sind.

Richtlinien für Gemeinschaftsantennen. Bei der Reichsrundfunk
kammer befinden sich zurzeit Richtlinien- für GemeinschaItsantennen in
Vorbereitung, Versuche über die ZweckmäIJigkeit solcher Acdclgen
sind bereils an verschiedenen Stellen des Reiches mit Erfolg d..uch

gefUhrl worden. Die Kammer weisl jedoch darauf hin, da  di: A 
bringung von Einzel-Au enanlennen in keinem Falle mit dem Hinweis
verweigert werden darf, demnächsf werde die Gemeinscha/fsantenne
eingeführt. Um unnützen Ausgaben vorzubeugen, empliehlf es sich
aber, die neuen Richtlinien abzuwarten.

Pbotoweftbewerb für die deutsche Heimsfäitensiedlung. Um "lien
Volksgenossen Gelegenheit zu geben, das deutsche Siedlungswerk
für den ArbeHer in allen seinen Beziehungen kennen zu lern<::n, ver_
anstaltet das Reichsheimstätfenamf der Deutschen Arbeilslron! einen
Phofoweftbewerb, dessen Gegenstand die Heimslättensied!ung ist.
Die Bilder können die Einfügung der Siedlung in die LandschafI, Ge
meinschaffsbauten und Einzelhäuser behandeln, ferner die einzelnen
Siedlerstellen, das Familienleben in der Siedlung und die Tiere. Saml
lich e Bilder müssen die Eigenfümlichkeiten und die Schönheilen des
deutschen Siedlungswerkes zum Ausdruck bringen. Fur Preise £ind
rund 1000 RM ausgesetzt. Lelzter Einsendungstermin Ist der 31. juli.

Ein Wand-Durchlauf-Badeofen für Hcl.zfeu.erung. Vor einiger Zeit
hat eine Berliner Badeapparaielabrik einen Durchlauferhitzer hir Holz
feuerung herausgebracht, der sowohl fÜr sich allein, als auch in Ver
bir.dung mit einem Hei wasserspeicher benutzl werden kann und in
diesem FaUe eine Warmwasserversorgung fÜr die ganze Wohnung er
möglicht. Form und Grö e dieses Condar-Schnellwasserheizers tür
Holzfeuerung ähneln denen der Wandgasbade6fen. Er leislei mit 2
bis 2;1 kg Holz, bei einem mit!!eren RaullJmelerpreis von 10 RM,
also für etwa 6 bis 8 Rpf, ein Vollbad von 150 Liter und 35° C. In
1 ß bis 20 Minuten. Durch einen Mischhahn kann dic Wasserwarme
beliebig eingesfellt und auch Ka!twasser nachgelassen werden. Fur
die Bereitung eines Brausebades genügt eine Handvo!J Kleinholz.
Dieser Durch!auferhifzer, der auch gleichzeilig durch die Chamotte
ausmauerung des Feuerraumes den Baderaum heizt, kann auryer mit
Holz auch mit Torf oder mit Holzabfallbrikelts betrieben werden,
wahrend eine Sonderkonsfruktion auch die Verwendung von Braun
kohlenbriketfs gestaltet. Hier dauert jedoch die Bereitung des Bades
etwas länger. Diese Badeöfen werden bei gro em Raummange! und
da, wo Gas nicht zur Verfügung sieht, gufe Diemte leisten.5
_w., ...""
a=/(.i1w. ..,

Wand-Durchlauf-Badeofen für Holzfeuerung mil Hei wassersp kher
ZUr Warmwasserversorgung der \oYohnung. (Werkzeichnung Grubler.)



P liz:eivercrd"ung belreilend eiße Bauordnung für die S f ä d f e des
R "'9 i eru n 9 s b ez i r ks B r es lau a u sschlie lich der S f a df

B res lau (H 4 - 'i12 T 365135) vom 6. April 1936.
Au! Grund des Pollzeiverwalfungsgesetze,s vom 1.Juni 1931 (Ges.

Sammlung 5, 77), desWol1nungsgeselzes vom 28. März 1918 (Ges.-S.
S.23), des Gesetzes 'über baupolizeiliche Zusländigkeiten vom 15. De
zember 1933 (Ges.-S. S. 491), der Verordnung über Vermögenssfralen
und Buryen vom 6. Februar 1924 und des Gesetzes über einslweiJige
Ma nahmen zur Ordnung des deutschen Siedlungswesens vom 3. Juli
1934 (R.G.BI. I S. 568) in Vcrbindung mit der Verordnung über die
Regelung der Bebauung vom 15. Februar 1936 (R.G.BI. I S. 1 O )
wurde von dem Herrn Regierungspräsidenl n unlerm 6. April 1936 für d!e
Städte des Kegierungsbezirks Breslau - mit Ausnahme der Sladl Bres
lau - und fur die Landgemeinden Peisterwifz, Kreis Ohlau, Fell
hammer, Herrnsdorf, Bad Salzbrunn, Nieder-Salzbrunn, Polsnilz, Wei 
stein, Wüstegiersdorf, Wüslewaliersdorf, Kreis Waldenbur , sowie
Königszell, Kreis Schweidnilz, eine Bauordnung etlassen, die in der
Sonderbei!age zum Amt s b I a t t der Pr e u   i s ch e n Re g i e
run gin B res lau vom 1 8. A P r i I 1 936 veröt!enllicht wurde.

Das Amtsblatt der Preu ischen Regierung in Breslau (Ausgabe B,
Stück 16 vom 18. April 1936) ist mit der 23 5 e I t e n u m 
fa s sen den San der bei J 13 g e von der Amtsblatfslelle dcr Re
gierung zu Breslau im Regierungsgebäude 13m Lessingplatz zum Preise
von 0,40 RM je Stück und Patio zu beziehen.

Neuordnu 9 der Bestimmungen und des Verfahrens der KJeinsiedlung
Runderla  des Reichs- u, Preuryischen Arbeitsminislers vom 8. April 1936

(lVa 4 Nr. 11-14911/36) an die Regierungen der länder.
"Da die Verhandlungen mil den beteiligten Oberslen Reichsbehör

den noch nicht v611ig abgeschlossen werden !.:onnlen, hat es sich leider
nicht ermöglichen lassen, die neuen "Beslimmungen über die Förde
rung der Kleinsiedlung", die fül' dje Praxis wesentliche materielle und
verfahrensmäf,!ge f:rleichterungen bringen werden, wie dies beab
sichtigf war, zum 1. April 1936 in Kraft zu setzen. Angesichts der vor
geschrittenen Jahreszeit will ich jcdoch die neuen Bestimmungen über
die Höchsikosien und die Höchslbelaslung der Kleinsiedlungsslellen,
die ebenfalls eine Auflockerung der bisher gü!ligen Grenzen bringen,
schon jetzt vorweg in Kraft selzen. Diese Bestimmungen, über diG
Einvernehmen besieht, werden folgenden Wortlaut erhalten

Höchstkosten einer Kleinsiedlerstelle
a) Bei no r m a ! e r E i gen lei s tun g.

Die Gesamtkoslen für den Aufbau und die Einrichtung einer Klein
siedlerstelle soUen den Betrag von 4000 RM nicht übersteigen.

Die Bewilligungsbehörde kann bei einzelnen Siedlungsvorhaben
eine Ueberschrei!ung dieser Koslengrenze zulassen, wenn besonders
verfeuernde Umsiä-nde dies erfordern. Auch hierbei sind die Kosten
stets auf das denkbar niedrigste Mary zu beschränken. Sie dürlen
insgesaml den Betrag von 4500 RM, in ganz besonders liegenden Aus
nahmcläJlen, namentlich in GrolJstädlen und Indusfriegebiclen mit
hohem Preis- und Lohnsland, den Belrag von äu erslenlalls 5000 RM
nicht übersfeigen.

In jedem Falle der Erhöhung der Bau- und Einrichtungskosten Liber
4000 RM hinaus ist In dem Beglcitbericht bei Uebersendung der Ab
schrift des BewIlligungsbescheides (Bürgschallsvorbescheides) an mich
anzugeben, aus welchen Grlinden eine Erhöhung dieser Koslen unver
meidbar war.

b) Bei erhöhter Eigenleistung
Die Sewilligungsbehörde kann terner eine weitere Ueberschreilung

der vorgenannlen Höchstkosten, äu erslenialls bis zu 1000 RM, um
den Betrag zulassen, den der Siedler über die vorgeschriebene Eigen
leistung hinaus an eigenen Barmitteln (echlern Eigenge!d) oder zins
losem (g gebenentalls lefzlrangig zu sicherndem) Fremdkapital bei
bringt.

Be rech nun g der H ö eh s t k 0 s t e n.
Bei Berechnung der Höchstkosfen bleiben unberücksichtigt

a) die Kosten für das Land lind für' seine Ersch!ie!;ung (Baureif
machung),

b) der Werl der MiJarbeil, der von den Siedlern und den von ihnen
gestellten Milhelfern unenlgeltlich geleistet wird (Se!bst- und
NachbarhiHe),

c) der Betrag, der beslimmungsgemäf} als Zusatzdarlehn gewährt wird
oder gewähr! werden könnte.

Höchstbelastung der Siedler.
Die monatliche Gesamlbelastung der Siedler einschlierylich der für

Grund und B\,den - auch als Pachlzins - zu zahlenden Betrage und
eines Befraaes von mindeslens 1 vH der Gesamfbau- und Einrkh
tungskosten -für Beiriebs- urid Unferhalfungskosten usw. darf - auch
beim Vorliegen besonders verteuernder Umstände - den Betrag von
25 RM, In ganz besonders liegenden Ausnahmefällen, die im Be
scheid der Bewil!igungsbehörde zu begründen sind, namentlich in
Grorysladien und in !nduslriegebieten mit hohem Preis- und Lohnsfand,
äuf;erstenfalls 30 RM nicht übersteigen. Dabei bleiben freiwillig
höhere Tilgungsbefräge, ars ursprünglich vom Darlehnsnennbelrag ge
fordert, aUQer Belracht. Voraussetzung ist siels, da  die Gesaml

1U

belastung nach pflichtmä iger Prüfung aller in Betracht kommenden
Umslände für die Siedler auf die Dauer Iragbar erscheint.

In keinem Falle darf die GesamtbeJaslung der Siedler höher sein
als x: des dauernd gesicherten Gesamtbareinkommens der Siedler
familie aus Arbeit, Rentenbezügen und dgl.

Die Baukosfen sind nach DIn. 276 zu berechnen. Soweit die bis
herigen Vordrucke dom nicht entsprechen, sind sie - bis zur Heraus
gabe der vollslSndigen neuen Bestimmungen - im Einzelfalle hand
schriftlich zu ändern.

!eh ersuche, die in Belracht kommenden Siedlungslräger sogleich
entsprechend zu verständigen. R

Förderung des Baues ven Eigenheimen für ländliche Handwerker
und Arbeiter sowie von Heuerlingswohnungen

Der Reichs- und Preu ische Arbeiisminist",r. IV a 6 Nr. 6230{5.
Berlin, den 27. März 1936.

In den Anlagen übersende ich die Auslührungsbestimmungen vom
heutigen Tage zu den Bestimmungen über die Förder.ung des. Baues
von Eigenheimen für ländliche Handwerker und A.beller, sowie von
Heuerlingswohnungen vom 22. November 1935 - S. 13 Nr. 6220/125-.

Auf Grund der ZiUer lAbsehn. 2 der Bestimmungen vom 22. No
vember 1935 stelle ich hiermit fü  das Land.. . ,-das Saarland
Ihren Bezirk - den Betrag von. . . . RM, in Worten: . . . . . . . . zur
Gewährung von Reichsdarlehen für die Förderung de$ Baues von Eigen
heimen tür ländliche Handwerker und Arbeiter sowie von Heuerlfngs
wohnungen für das Rechnungsjahr 1935 zur Verfügung. Ich behalle l1;ir
vor, die Milfel zurückzuziehen, soweit sie nach angemessener Frist
nicht verbraucht, aber an anderen SteHen dringend benöfigt werden.

Die fÜr diese Ma nahme im Rechnungsjahr 1935 entstehenden Aus
gaben sind bel der für das Bauvorhaben zuständigen Oberfinanzkasse
wie folgt zu verbuchen;

Einzelplan VII, Kap. 10 der lortdauernden Ausgaben des ordenl
lichen Haushalts, au erpJanmäf;Ig hinter Titel 9 unler der Zweckbestim
mung "Förderung des Landarbeiterwohnungsbaues", Unterabschnilt 13:
.Darlehen für den Bau von Eigenheimen fÜr ländliche Handwerker und
Arbeiler sowie von Heuerlingswohnungen R . Die im Rechnungsjahr 1935
nichl in Anspruch genommenen Miitel werden für das Rechnungsjahr
1936 planmä&ig zur Verfügung gestellt werden. Die Verbuchungs
steIlen fLir die Einnahmen und Ausgaben fUr das Rechnungsjahr 1936
sfehen noch nicht fest. Sie werden daher später mi/geteilt. Zwei Ab
drucke des an die Landesfinanzamfspräsidenfen gerichte!en Erlasses
vom heuiigen Tage liegen bei.

Ich ersuche, den Träger der Marynahme von den Besfimmungen und
der Bereilstellung der Mitlel In Kenntnis zu setzen.

In Verfrelung: Dr, Kr 0 h n

Ausführungsbestimmungen
zu den Bestimmungen über die Förderung des Baues von Eigenheimen
für ländliche Handwerker und Arbeiter sowie von Heuerlingswohnungen

vom 22. November 1935 - S. 13 Nr. 6220/125 -.
r. Vorprüfungen,
11. Anlräge,

ill. Bewilligungsbescheide,
IV. Grundbuchsicherungen und Durchführung der Baulen,
V. Auszahlungen und Konlrollen,
VI. Schlu rechnllngen und Annahmeanordnungen,
VII. Tilgungsdiensf,

VIII. Schlurybestimmungen.

(. Vorprüfungen
1. Die Bewerber um Darlehen für die Errichlung von Eigenheimen

slellen ihre Förderungsanlräge bei den staatlichen Kreisbehörden (in
Preu en bel den Landräten, in auryerpreu ischen Ländern den enf
sprechenden Dienslstellen). Sie reichen einen Fragebogen nach
Musler I ein. Fragebogen sind bei den Kreisbehörden vorrätig zu
halten. Wenn von vornherein ersichllich ist, da& ein Anlrag keine
Aussichf hai, ist der Bewerber von den Kreisbehörden mit kurzer Be
gründung abschlägig zu bescheiqen, Andernfalls werden die Angaben
der Bewerber an Hand der Fragebogen Von den Kreisbehörden näher
geprüft (bei Forstarbeilern durch Anfrage. bei der zuständigen Forst
diens1stelle). Wird vermutei, da  die FCimilie des Eigenheimers nicht
gesund iSI, veranlassen die Kreisbehörden die Untersuchung durch das
zuständige Gesundheitsamt. Bei Zweifel über die arische Abstammung
fordern sie amlliche Unlerlagen über die Eltern und GrofJeltern an.

2. Die Bewerber um Darlehen für Heuer!ingswohnungen sleHen ihre
Förderungsanträge auch bei den slaallichcn Kreisbehörden. Dabei sind
Fragebogen des Reichsnährstandes

a) für den Anfrag des Darlehns,
b) für den Bewerber um eine Heuerlingssfe!!e

ausgetüllt einzureichen. Die Vordrucke für d:e Fragebogen sind bei
den Kreisbauernschaften erhältlich, Die Kreisbehörden senden die
ausgefülllen Fragebogen zur Prüfung an die zuständigen Landesbauern
schaften, die das Ergebnis ihrer Prüfung zustimmend oder ablehnend
mit den Unterlagen zurückreichen.

3. Kann der Förderungsantrag nach dem Ergebnis der Prüfung be
fürwortel werden, so werden die Unterlagen von den Kreisbehörden
den Kreisleitern der NSDAP und den Arbeifsamtsleitern, bei Eigen
heimern ferner den Kreisbauernführern vorgelegt. falls Qer Forderung



widersprochen wird, haben die Leiter der slaallichen Kreisverwalfungen
mit den beteiligten Stellen in einer gemeinsamen Sitzung über die
Gründe, die für und gegen eine Förderung sprechen, zu verhandeln.
Kalln ausnahmsweise eine einheitliche Beurteilung nicht erzielt werden,
so entscheiden die Bewi!!igungsbehörden, denen der ges3mle Schrift
wechsel mit der VerhandlungsniederschriH vorzulegen ist. Wenn der
zuständige Kreisbauernführer bzw. Vertreter der Landesbauernschal!
den Anfrag eines Landarbeiters oder eines Bauern auch in der münd
liChen Verhandlung ablehnt, kommt eine Förderung nicht in Frage.
In diesem Falle ist auch von einer Vorlage an die Bewilligungsbehördeabzusehen.

11. Anfräge
1. Ist die Förderung nach dem Ergebnis der Vo prüfung zulässig,

so verS/ändigt die Kreisbehörde die Träger der Ma!}nahmen unter
Uebersendung der Unterlagen. Diese bearbeilen die Fälle in siedlungs
und bautechnischer sowie finanzieller Hinsicht bis Zur Enlscheidungs
reife. Zunächst klären die Träger die Bauplafzfrage und setzen sich,
wo sich Schwierigkeiten ergeben, mil den Orls- und Kreisbauernführern
in Verbindung. Ferner beraten sie die Bauherren hinsichIlich eines
passenden Bautyps, eines geeigneten Bauunternehmers usw., stellen
die Finanzierungspläne auf, sichern die erstslellige Hypothek und be
schaffen die für die Bewilligung der Darlehen erforderlichen sonsligen
Unterlagen. Auch bei Einholung der Genehmigung der Anerben
gerichle zur Aufnahme des ReichsdarJehns haben die Träger den
Bauern behilf1ich zu sein. Ergeben sich bei der Bearbeitung hinsichtlich
der Förderungsmöglichkeil Schwierigkeilen, so ist die Entscheidung der
Bewilligungsbehörde einzuholen.

2. Nach Abschlu  der Vorarbeiten sie lien die Verfahrenslräger einen
Anfrag nach Muster 2 b i den Bewilligungsbehörden (in Preu en bei
den Regierungspräsidenten).
Seizuiügen sind:

1. Verpflichiungserkl5rung des Darlehnsnchmers nach Muste.r 3,
2. Schuldurkunde des Trägers nach Muster 4,
3. Entwur/szeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte) mit Lage

plan in doppelter Ausferiigung,
4. Baukostenberechnung,
5. Grundbuchauszug (sofern bereits ein Grundbuchblall

gelegt ist),
bei Eigenheimen ferner;

6. EinverständniserkJärung des HeimsläUenausgebers (falls der
Träger nicht gleichzeitig der Ausgeber der Reichsheimslätte ist),

7. Erklarung der Forslverwaltung über die Abgabe woileren Landes
und den Preis (nur bei Anträgen von Forsiarbeitern bei einer
Landwlage unter 1 ha),

bei Heuerlingswohnungen :
6. Erklärung des Anerbengerichles über den Ertragswert des Grund

stucks und GGnehmigung zUr Aufnahme des Reichsdar!chns,
7. Heuerlingsvertrag nach Anlage 5.
Weitere, die Bestimmungen in Anlage 5 ergänzende Anweisungen

wird der Reichsnährsiand In besonderen nRichi!inien zur Errichtung von
Heuerlingsstel1en n herausgeben.

111. Bewilligungsbesmeide
1. Die Bewilligungsbehörden unterziehen die ihnen vorgelegten

Unterlagen ei"er eingehenden Nachprüfung, besonders in technischer
und finanzie!ler Hinsicht sowie in bezug auf die Sicherheit der z:u ge
währenden Darlehen und die Tragbarkeit der Lasten. Es bleibt ihnen
uberlassen, etwaige Zwei/eI mi! dem Verfahrensträger und den Be
teiliglen, gegebenenfa!!s an Ort und Sfelle, zu kJären oder die Ge
währung des Darlehns überhaupt abzulehnen. Die Bewi1ligungs
behörden haben ferner darauf zu achlen, da  die in den Abschnitten IV
und VI der Beslimnlungen für Heuerlingswohnungen geforderten Be
dingungen in den Heuerlingsverträgen aufgenommen sind. Eine ver
trauensvolle Zusammenarbeit mit den Trägern der Ma nahmen ist
gebelen.

2. Wenn aUe Voraussetzungen der Förderung, wie sie sich aus dem
War/laut und dem Sinn der Bestimmungen ergeben, erfüllt sind, und
wenn ferner feststehl, da  dem Beginn der Bauausführung keine Hemm
nisse enlgegenstehen, erjeiU die Bewilligungsbehörde unler eigener
Veranlwortung einen Bescheid nach Musler 6 an die träger der Maf}
nahmen. 1m Bew!!llgungsbescheid ist entsprechend Abschnitl IV bzw.
Abschnilf 111 Ziffer 3 der Bestimmungen die Rangste!le, an der das
Reichsdarlehen eingetragen werden soll, eindeutig festzulegen. Die
in Abschnitt IV Ziffer 3 der Bestimmungen für Eigenheime für eine
Stelle auf 5000 RM feslgesetzte Kostengrenze kann um den Belrag
überschriften werden, um den die Eigenleislungen des Bewerb-ers (Bar
geld, vorhandene Baustoffe, vorhandener Grund und Boden sowie
Selbst- und Nachbarhilfe) den Betrag VOn 500 RM uberschreifen. Als
äu erste Grenze wird 6000 RM je SteUe (ohne Invenfar) feslgesetzt.
Die Durchführung der Bauten isl unler Berücksichtigung der jeweiligen
Verhällnisse (Jahreszeit) innerhalb eines Jahres, die Vorlage der Ab
rechnungsunlerlagen innerhalb eines weiteren Vierteljahres zu fordern.

3. Den Bewilligungsbescheiden sind die geprüften, mi! Sichlvermerk
versehenen Zeichnungen beizufügen, ferner die GrundbuchabschriH,
sofern sie bereits mit dem Anlrag vorgelegt werden konnfe. Zweck
mä ig werden bei Eigenheimen auch die für die Belastung der Reichs
heimstäffen erforderlichen Zusfimmungserklärungen beigefügt. Auf
elwaige Besonderheilen des Einzelfalles ist einzugehen und erforder
lichenfalls enfsprechende Anweisung an die Träger zu erleilen. Die

reisbehörden, die für die Bauabnahme zuständigen Slaalshochbau
a ler und bei Eigenheimen die Heimshittenausgeber (so/ern die Träger
nicht Ausgeber sind) erhalten Bescheid.

IV. Grundbuchsicherungen und DI,,m;hfi.ihrung der Baufen
1. Sogleich nach Eingang der ßewilligungsbescheide veranlassen die

Träger der Ma nahmen die endgültige Regelung der Grundbuch
verhältnisse (Eintragung des Reichsdarlehns aul dem zu bildenden
Refchsheimsfättengrundsfück bzw, auf dem Erbhof). Für die Sicherung
der. Darlehen ist eine Eintragungsbewilligung nach Muster 7 fur die
Reichsheimstältenverträge Muster 8 zu verwenden. Die Träger über
wachen durch mehrmalige öriliChe Kontrollen die ordnungsma ige, den
genehmiglen Bauzeichnungen entsprechende Durchführung der Bau
vorhaben und sorgen. für reChtzeitige Beschaffung der neben dem
Reichsdarlehen erf rderlichen Mitiel sowie dafür, daf): die Bauten gegen
BrandsChaden versichert werden.

2. Treten Umstände ein, die ein Eingreifen der Bewilligungsbehör
den, besonders. die Aufhebung der Bewilligungsbescheide und Rück
zahlung bereits gezahlter BeJräge erforderlich machen, so ist der Be
willigungsbehörde vom Verfahrenslrä.ger zu berichten, ebenso wenn
ein Bauvorhaben infolg  unvorhergesehener Hemmnisse nichl innerhalb
dei' höchslzulässigen Förderungsfrist von 15 Monaten ferliggesteJIt und
a?gerechnet werden kann. Falls unvorhergesehene Preissteigerungen,
dIe zu einer Gefährdung der bei Erfei!ung des Bewilligung bescheides
vorgesehef'!.en Finanzierung führen, so hat der Träger vOr Vergabe der
überteuerten Arbeilen die Bewilligungsbehörde zu benachrichtigen, die
etwaige weitere Schritte (Eingreifen der Preisüberwachungsbehörden,
Aenderung des FinanzierungspJanes) veranlalJt.

V. Auszal-!'ungsanord!'!!.!ngen und KOl!trol!e:1
1. Die BewiH[gungsbehörden führen über die ihnen für die Eigen

neimstellen und Heuer!ingswohnungen Zllr Verfügung gesteIlIen MItle!
eine Nachweisung naCh Muster 9 (Kontrolle 1). !n einer weiteren Nach
weisung nach Muster 10 (Kontrolle 2) sind die durch Bewilligungs
bescheide beleglen Belräge einzutragen. Die für Eigenheime und
Heuerlingswohnungen erteilten Bescheide sind nach Rechnungsjahren
getrennt fortlaufend zu numerieren. Bescheide durien nur im Rahmen
der zur Verfügung gestellten Mitiel er/ent werden. Falls Bauvorhaben
nicht zur Ausführung "ommen, sind die Bewilligungsbescheide durch
besondere Verfügungen aufzuheben, die Antragsleller sowie die be
teUiglen Sielten in Kenntnis zu setzen; ferner ist die KontroJliste 2 zu
berichtigen.

2. Nach der grundbud11ichen Sicherung der Darlehen, entsprechend
Abschnitt IV der Bestimmungen für Eigenheime und Abschnitt Hf
Ziffer 3 der Bestimmungen für Heuerlingswohnungen, können die
Träger die Auszahlung des ersten Teilbefrages bei den Bewilligungs
behörden beantragen. Eine vo!lslreckbare Ausfertigung der Einfra
gungsbewilhgung, der RelchsheimstäHenverfrag sowie ein beglaubigter
Grundbuchauszug, dUS dem die Eintragung des Reichsdar!ehns zu er
sehen Ist, sind bei Eigenheimen beiz:ufüget1. Mu  das Land fL'tr eine
EigenheimsteUe erst angekaull werden, ut1d wird ein Teilbetrag des
Reichsdarlehns hir diesen Ankauf benötigt, so kann die Auszahlung des
ersten Teilbetrages auch auf Grund der Schuldurkunde des Tragers er
folgen. Die Träger haben dann in ihren Antragen die Sachlage kurz
darzulegen.

Bei Ausza.hlung des zweiten Teilbetrages mu  bei Eigenheimen die
ordnungsmä Ige Eintragung des Reichsdarlehns durchgeflihrl s.eln.

3. Bei Heuerlingswohnungen ist als Unterlage für die Auszahlung
des ersten Teilbetrages die Vorlage der vollstreckbaren Ausfertigung
der Einlragungsbewilligung und des beglaubigten Grundbuchauszugs
mit der Einlragung des Reichsdarlehns zu fordern. Dem zweilet1 Zah
lungsanlrag haben die Träger eine amtliche Bescheit1igung über die
Fertigstellung der Bauten im Rohbau beizufügen.

4. Die Bewilligungsbehörden erteilen die Auszahlungsanordnungen
an die Oberfinanzkassen nach beiliegendem Muster 11 unter enl
sprechender Ergänzung der Kontrolle 2. Fi.ir die Auszahlung der Dar
lehen und die Einziehung der Zins- und Tilgungsbe!räge ist die Ober
finanzkasse des Landesfinanzamtes zust ndig, in dessen Bezirk das
Bauvorhaben Hegt. Ergibi sich, da  der im Bewilligungsbescheid zu
gesagte Betrag nid1t in voller Höhe in Anspruch get10mmen werden
kann (elwa infa!ge geringerer Landzulage als im Bescheid vorgesehen)
und der Gesamtbetrag bereits ausgezahlt ist, so hat der Träger den
t1icht benötJgfen Betrag sofort an die Obedinanzkasse zurückzuzahlen.
Die Bewilligungs.behörden haben die Obedinanzkassen anzuweisen,
den zurückerstaffeten Betrag Von der Ausgabe wieder abzusetzen.

VI. Schlu fechnungen und Annahmeanordnurl.gen
1. Nach FerUgstellung der Bauten hat neben der üblichen bau

polizeilichen Bauabni'lhme auf Kosten des Bauherrn eine Besichtigung
durch den Vorsfand des zust.:mdigen Slaatshochbauamts zu er/olgen.
Das Ergebnis der Besichtigung ist nach Muster 12 feslzu!'egen. Fur die
Beseitigung etwaiger bei dieser Besichtigung festgeslelJter MängeJ hat
der Träger zu sOrge!,!. Er ist berechtigt, den hierfür benötigten Be
trag von dem. Reichsdadehn zunächst zurückzubehalfen. Können die
vorhandene;'1 Mängel durch NaCharbeiten nicht beseitigt werden oder
entspricht die Bauaustührung nicht den allgemein anerkannten RegeJn
der Baukunst oder den genehmigten Antragsunierlagen, so hat der
Träger der Mabnahmen die Bewi!!igungsbehörde zu benachrichligen.
Diese klärt die Schuldfrage und befinde! über die zu ergreifenden



Ma nahmen, gegebenenfalls unter Aufhebung des Bewil!igungsbeschei
des und Rückforderung bereits gezahHer Darlehnsbeträge.

2, Ergibt die Feriigsfellungsbescheinigung, da  wesen/liehe Mängel
nicht vorhanden sind, so übersendei der Träger der Marynahme der
ßewilligungsbehörde eine Schluf}rechnung nach Muster 13. Die Ferlig
slellungsbescheinigung des Hochbauamtes und eine Empfangsbescheini
gung des Oadehnsnehmers uber den gezahlten Betrag sind beizulügen.

:r :  i;ung der Baumängel haben die BewUligungsbehörden  J
3. Die Bewilljgungsbehörden prüfen die von den Trägern vor

gelegten Abrechnungsunlerlagen und bewahren diese für den Fall
einer Nachprüfung durch den Rechnungshof sorgfältig auf. Sie legen
durch eine Werf- und Belastungsaufstellung nach Muster 14 fesl, da
dio grundbuchliche Sicherung des Reichsdarlehns bestimmungsgemä
erfolgt ist. Sie erfeilen dann den Oberfinanzkassen Schlu abrechnungen
und Annahmeanordnungen nach Muster 15. Als Rechnungsbelege sind
die Schlu rechnung des Trägers, die Wert- und Belastungsberedmung
und ein Yerzinsungs- und Tilgungsplan nach Muster 16 beizufügen.
Die Kontrolle 2 isl zu ergänzen. Der Träger erhält Nachricht. Ferner
isl den Darlchnsnehmern der Beginn der Verzinsung und Tilgung, die
Höhe sowie die Fälligkeit der Ralen mi/zuteilen. Die erste Rate ist
früheslens 12 Monate nach der Schlu abrechnung fällig.

4. Dfe bis zum Jahresabschlu  gezahlten, aber nicht zur Abrechnung
gekommenen Darlehnsbefräge sind aus Spalle 16 und'18 der Konlro!le 2
in Nachweisungen getrennt nach Landesfinanzämtern, zusammenzu
ste!len. Eine Abschrif/ hiervon isl den zuständigen Oberfinanzkassen
zu übersenden.

5. Ueber den Siand der Miffel bei Beginn jeden Vierteljahres ist
mir bis zum 10, des erslen Vierleljahrmonats eine wie folg/ unter
geteilte Nachweisung vorzulegen:

a) insgesamt bereitgestellter Betrag,
b) durch BewiJligungsbescl1eide belegter Betrag,
c) mithin noch ZUr Yerlugung slehender Be/rag.
Die Nadlweisung ist erstmalig zum 10. Juli 1936 über den Stand

am 1. Juli iällig.
VII. Tiigungsdienst

j. Die Oberfinanzkassen haben den Bewilligungsbehörden am
1. Januar jeden Jahres und erforderlichen Falles jederzeit auf Wunsch
monatliche Listen der rückstandigen Dar!ehosnehmer und der von ihnen
geschuldeten Beträge zu übersenden.

2. Äufg;:;be der Bewilligungsbehörden ist es, auf einen pünkllichen
Eingang dei jährlich 13m 15. November fälligen Zins- und Ti!gungsralen
him:uwirken. Dazu gehört nöligenlalls unmittelbares Benehmen mit
den Darlehnsnehmern, den Kreisbauernführern und den Ortsbehörden.
Fur den Fall, dar; zur Wahrung der Belange als Hypothekengeber ein
zwangsweises Vorgehen gegen einen Darlehnsschuldner geboten er
scheint, ist vor endgültiger Entscheidung durch dic Bewilligungsbehörcle
eine Aeu1}erung des Kreisbauernführcrs herbeizuführen.

3. Die Bewilligungsbehörden haben sich ferner jährlich durch Nach
frage bei den beteiJigten Versicherungsgesellschaften oder durch In
anspruchnahme örtlicher Stellen davon zu überzeugen, da  die Baulich
keilen ordnungsmäf)ig gegen Brandschaden versichert und die laufen
den Versicherungspramien bezahlt sind. In angemessenen Zeifabstän
den haben sich die Bewifligungsbehörclen auch von der verfrags
mäf}igen Instandhallung der beliehenen Gebäude zu überzeugen. Die
Festsleilungen dürfen nicht polizei]ichen Charakfer tragen.

VIII. Schlu bestimmungen
Die Mus/er sind so gehallen, dary sie für Eigenheime und Heuerlings.

wohnungen verwendet werden können. Wo sich für Heuerlingswoh
nungen sinngemarye Aenclerungen ergeben, sind diese vorzunehmen.

Die Drucklegung und der Vertrieb dieser Bestimmungen und der
vorgeschriebenen Musler b!eibl den Bewilligungsbehörden überlassen,

In Vertretung: Dr. Kr 0 h n.

An a) die Regierungen der Länder - Ressorts IÜr Wohnungs- und
Siedluugswesen -, b) in Preu en: die Herren Regierungspräsidenten,
den Herrn Verbands präsidenten des Siedlungsverbandes Ruhrkohlen
bezirk, Essen, c) im Saarland: den Herrn Reichskommissar für die Rück.
gliederung des Saarlandes, Saarbrücken.

Besteuerung des Neuhausbesitzes im Rechnungsjahr 1936
Der Reichsminister der Finanzen. 51921 - 223 111. Berlin, 2. April 36.
Zu dem "Geselz zur Aenderung der Vorschriften über die Sleuer

befreiung des Neuhausbesilzes" vom 2. April 1936 ) weise ich zunächst
aul die Begründung hin, die im Reichssteuerblali abgedruckt werden
wird. ich bemerke zu dem Gesetz - zugleich im Namen des Herrn
Reichsministers des Innern und des Herrn Reichsarbeilsminislers - noch
das folgende:

A. Aelterer Neuhausbesitz
J. Landesgrundsteuer

In den Fällen, in denen nach der !andesrechlfichen Regelung die
Befreiung VOn der Landesgrundsfeuer am 31. Ms'rz 1936 bestand, gilt
diese Befreiung nach dem neuen Gesetz für das Rechnungsjahr 1936
auch dann, wenn sie nach Landesrecht am 1. April 1936 weggefallen

) Vgl. Nr. 17 dieser Zeitung vom 23. April 1936, S. 161.

wäre, In den Fällen anderseils, in denen die Befreiung von der Landes
grundsteuer nach der landesrechtlichen Regelung bereits vor dem
31. März 1936 (z. B. 13m 31. März 1935 oder am 30. Seplember 1935)
weggefallen ist, lebl diese Befreiung nicht wieder auf.

11. Ge m e i ndegru nd staue r
Durch das Gesefz vom 21. September 1933 (Reichsgeseizb!. I S, 651)

hat das Reich ZUr Senkung der Grundsteuer des älteren Neuhaus.
besilzes einen Betrag von 50 Milfionen Reichsmark zur Verfügung ge
slelH. Dieser war nach der Durch/Ührungsverordnung vom 1L akt. 1933
(Reichsgesetzb!. I S. 726) für die Zeit vom 1. Oktober 1933 bis
31. März 1935 in erster Linie ZUr Beseitigung oder Senkung der Grund
steuer der Gemeinden (Gemeindeverbände) zu verwenden. In Preu en
z. B. ist fÜr diese Zeit die Gemeindcgrundsteuer um 50 vH ermä igt
worden. Die durch die erwähnten VOrschriften herbeigeführte Beseiti
gung oder Senkung der Gemeindegrundsteuer isl im Rechnungsjahr
1935 grundsälzlich beibehalten worden.

Eine weitere En/lastung haf der äitere Neuhausbesitz durch die in
zwischen eingetretene Senkung der Zinsen erfahren. Das gilt ins
besondere für die Hypotheken der öHenHich-rechllichen und privaten
VersicherungsunlernehmGll, der Träger der Reichsversicherung und der
Sparkassen sowie für die Hypotheken der Kredit<Jnstalien, deren
Zinssatz in Auswirkung des Gesetzes vom 24. Januar 1935 herabgesetzt
worden ist. Die Zinserleichlerungen sind bei dem äl eren Neuhaus
besilz von erheblicher Bedeulung deswegen, weil er einmal überhaupt
besonders mit Schulden belaslet isf, und weil sich unter diesen Schulden
besonders viele der genannten Ar! befinden. Die Zinsentlastung für
die pfandbrielschulden hat sich in den Fällen, in denen der Bonus in
bar oder durch Verrechnung aul die Tilgungsbelräge gezahlt worden
isl, bereits jelzt ausgewirkt; in den ubrigen Fällen kommt s.ie den
Hausbesitzern für eine Uebergangszeit nur teilweise zugute.

Dazu kommt, dary die Belebung der Wirtschaft gerade dem älleren
Neuhausbesi/z besondere Vorteile gebracht hat. Während fri.iher zahl
reiche Wohnungen unvermictef waren oder die Mieten infolge der
bedrängten Lage der Mieter schlecht eingingen, hat die Verminderung
der Arbeitslosigkeit dazu geführl, da  die leerstehenden Räume fast
restlos vermietet werden konnlen und die Mielen erheblich besser eingehen. _ -£'

Mil der Senkung der Gemeindegrundsteuer und der Herabsetzung
der Zinsen ist eine geselzliche Miefsenkung nicht verbunden gewesen.
Die erwähnten Erleichlerungen sind im allgemeinen den Grundstücks
eigentümern zugule gekommen, Die Gemeinden können die Steuer
ausfalle aus der Befreiung des älteren Neuhausbesitzes angesichts ihres
Steuerbedarfs nicht weiter fragen. Auch im begründeten Interesse des
Alfhausbesitzes mu  auf eine angemessene Verteilung der Steuer lasten
Sedacht genommen werden. Aus diesem Grund kann auch für den
mitlleren und neuesten Neuhausbesilz eine Erweiterung des reichs
rechtlich festgelegten Sefreiungszeitraums nicht in Betracht kommen.

Dies waren insbesondere die Grunde, die die Reichsregierung ver
anlaryt haben, die Befreiung von der Gemeindegrundsteuer oder die
Senkung dieser Steuer mit Wirkung ab 1. Apri! 1936 aufzuheben.

Bei der DurchfiJhrung des Gesetzes kann nicht unberücksichtigt
bleiben, dary, wie oben erwähnt, die Zinsentlastung fur die Pfandbrief
schulden einem Teil der Hausbesilzer für eine Uebergangszeit noch
nichl voll zugute kommt, und da , was die mit öffentlichen Milfefn
finanzierten Wohnungs neubauten anlangl, in der letzten Zeit vielfach
die Zinsen für die aus der Gebäudeentschu!dungssteuer gewährten
Wohnungsbaudarlehen erhöht worden sind und die Tilgung dieser
Wohnungsbaudarlehen eingesetzt hat.

Es ist nicht zu verkennen, da  die Durchführung des Gesetzes in der
Uebergangszeit zu gewissen Schwierigkeilen führen könnte. Das Ge
selz darf nicht zu Mietsteigerungen oder zu Kündigungen Anla  geben.
Um diese zu verhindern, und auch für die Uebergangszeit im einzelnen
Fall unbillige Här/en für die Grundstückseigen/ümer zu vermeiden,
werden für d<Js Rechnungsjahr 1936 die lolgenden Anweisungen ge
geben:

1. Mit öffenllichen Mifleln finanzierte
Wohnungsneubaulen

Für die mit öffentlichen Mitlein finanzierten Wohnungsneubaulen
sind im Rechnungsjahr 1936 gegebenenfalls Erleichlerungen in der
nachstehenden Reihenfolge zu gewähren:

a) Der Zinssalz, der nach den Ländervorschrilten lür die aus der
Geba).ldeenlschuldungssteueJ gewähr/en Wohnungsbaudarlehen
festzusetzen isl, ist ab 1. April 1936 unter Berücksichtigung der
Mehrbelastung zu bemessen, die sich nach dem Gesetz vom
2. April 1936 aus dem Weg/all der bisherigen (vollen oder leil
we'isen) Befreiung VOn der. Gemeindegrundsteuer oder aus
anderen Ma nahmen (z. B, Anordnung der Tilgung der Woh
nungsbaudarlehen, Erhöhung kommunaler Gebuhren) ergibt,

b) Soweit die durch das vorliegende Gesetz bedingte Gemeinde
grundsleuerbelastung im einzelnen Fall lrotz einer etwaigen Neu
bemessung des Zinssatzes nach den landesrechtlichen VOr
schriften (oben a) im Rahmen der bisherigen Miefe nicht Iragbar
sein sollle, ist auf Anfrag des Grundstückseigenfümers nach Prü
fung der Renfabililät des Grundstücks ein entsprechender Teil
der Zinsen über die landesrechilichen Vorschriften hinaus zu er
lassen,

Nach den Vorschriflen einzelner Länder ist der Erlary (Stundung
und Niederschlagung) der Zinsen für Wohnungsb<Judarlehen da
VOn abhängig, da  auf die Erhebung der Gemeindegrundsteuer



verzichlei wird. Aus dem Zweck der vorstehenden Anordnung
ergibl sich, da  der Verzichi auf die Gemeindegrundsteuer in
den vorliegenden Fällen nicht mehr Voraussetzung für den Er!ar}
der Zinsen sein darf.

c) Wenn im einzelnen Fall der Betrag, um den sich die Gemeinde
grundsteuer auf Grund des vorliegenden Gesetzes erhöht, hotz
der Ma nahme!l zu a und b im Rahmen der bisherigen Miete
nicht tragbar sein sollte, isl er auf Anlrag des Grundstückeigen
\ümers nach Prüfung der Rentabilität des Grundstücks in dem er
forderlichen Umfang zu erlassen.
2. Frei finanzierte Wohnungs neubauten

Für die frei finanzier/en Wohnungsneubaufen kommen die oben zu
1 a und b angeordnelen Marynahmen nicht in Belrachl, da hier keine
Wohnungsbaudarlehen aus der Gebäudeenlschuldungsteuer gewährl
worden sind. Wenn daher bei dieser Gruppe des älteren Neuhaus
bes[fzes der Betrag, um den sich die Gemeindegrundsleuer ab 1. April
1936 auf Grund des Geseizes erhöhl, im Rahmen der bisherigen Miele
nicht tragbar ist, so ist er auf Antrag des Grundstückseigentümers nach
Prüfung der Rentabilitäl des Grundstücks in dem erforderlichen Um
fang zu erlassen.

Bel Prüfung der Renfabilität ist enlsprechend den Grundsätzen zu
verfahren, wie sie bei den mit öffentlichen Mitteln finanzierten Woh
nungsneubauien gelten.

3. Eigengenutzte Wohnungen
Die unler Ziffern 1 und 2 vorgesehenen Ma nahmen geHen ent

sprechend auch fÜr die vom Eigentümer benul1:ten Wohnungen mit der
Maf):gabe, da  bei der Prüfung der Rentabilität des Grundstücks stal!
von der bisherigen Miele von dem bisherigen Mietwert auszugehen ist.
Von den Ma nahmen nach 1 bund c und 2 ist jedoch abzusehen,
wenn die Belastungserhöhung dem Eigentümer OCich seinen wirlschall
lichen Verhältnissen zugemutet werden kann. Auf der anderen Seile
isl mein Rundschreiben vom 23. März 1935 l 1030 _ 140 111, be
treffend ErmäfJigung der Grundsfeuer für abgefundene Kriegs.
beschadigte und deren Witwen, auf die vorliegenden Fälle sinngemäfJ
anzuwenden.

a. Mittlerer Meuhausbesilz
Die SIeuerbefreiul1g des mittleren Neuhausbesifzes ist in 9 14 des

Realsteuersenkungsgesefzes vom 1. Dezember 1930 (Reichsgeselzbl. I
S. 582) u'ld in 9 22 der Durchtührungsbestimmungen vom 20. Dezember
1930 (ReichsgesefzbL I S. 656) geregelt. Die Steuerbefreiung läuft
hiernach bis zum Ende des Rechnungsjahres (bzw. Kalenderjahres) 1938.
Weifere Vorschriften über die Befreiung dieser Gruppe des Neuhaus
besilzes sind also nichl erforderlich.

c. Neuester Neuhausbesitz
Für Kleinwohnungen wird die Sfeuerbefreiung durch das neue Ge

setz für ein weiteres Baujahr gewährt. Die Befreiung genie en dem
nach auch noch die Kleinwohnungen, die bis zum 31. März 1937 (bzw,
31. Mai 1937) bezugsferlig werden. Die Sleuerbefreiung dauert auch
fÜr diese K!einwohnungen bis zum Ende des Rechnungsjahres (bzw.
Kalenderjahres) 1938.

Für Eigenheime verbleibt es bei der bisherigen Regelung, nach der
die bis zum 31. März 1939 (bzw. 31. Mai 1939) bezugsfertig gewordenen
Eigenheime Befreiung bis zum Ende des Rechnungsjahres (bzw. Ka
!enderjahres) 1943 genie en.

Dieses Rundschreiben wird im Reichssteuerblatl und im Reichs
arbeitsb!att abgedruckt werden.

In Vertretung: Reinhardt.
An die Regierungen der Länder - soweil vorgesehen Finönz

ministerien, Innenministerien und Wohnungsressorfs -.

Ve orclnung über Rüddlüsse aus den für den Wohnungsbau und die
Siedlung ausgegebenen Milleln. Vom 10. April 1936.

A rl i k e 11.
Auf Grund von Kapitel I 8 1 des Siebenlen Teiles der Verordnung

des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wlr!scha/f und Finanzen vom
1. Dezember 1930 (Reichsgesetzbl. I S. 517, 593) sowie von 9 10 Abs.2
Salz 2 der Realsteuersenkungsverordnung v. 10. März 1931 (GBI. 5.29)
wird folgendes verordnet:

g 1.
Die Rückflusse aus Baudarlehen, die der Ldndeswohnungsverband

sowie die Gemeinden und Bezirks verbände aus Milleln der Aufwer
lungssteuel' gewährt haben, lliei}en grundsätzlich dem Stö.ate zu.

g 2.
C) Für das Rechnungsjahr 1936 werden diese Rückflüsse dem

Landeswohnungsyerband sowie den Verteilungsslellen nach folgenden
Grulldsäfzen überlassen:

1. Zunächst sind aus ihnen die rechlsverbindlichen Verpflichtungen
ZUI' Zahlung von Miel- und Zinszuschüssen, ZUr Verzinsung und
Tilgung von Wohnungsbauanleihen und zur Abdeckung von Vor
griffen Zu erfüllen sowie die notwendigen Verwalfungskoslen für
Zwecke der WohnungswirischaH zu decken.

2. Von dem verbleibenden Behage werden '/10 für die Vergebung
neue.. Baudar!ehen freigegeben; auf diese finden die Reichs
grundsätze für den Kleinwohnungsbö.u vom 10. Januar 1931
(Reichsgesetzbl. I S. 9) in der Fassung der Verordnung über Ab

anderung und Ergänzung der Reichsgrundsätz:e fÜr den Kleinwoh
nungsbau YO  6.  ebruai' 1936 (Reichsgesetzb!. I S. 98) An
end ng. DIe restlichen ';/10 sind zur Verfügung des Ministers
fur WIrtschaf! und Arbeit zu halten. Die Vergebung von Bau
darlehen durch den landeswohnurlgsverband bedarf der Zu
slimmung des Ministers für Wirtschaft und Arbeit.

F) Vorausverfügungen über RückJlüsse, die erst :lilch dem Rech
nungsjahr 1936 aLJfkommen, sind nicht zulässig.

g 3.
Dei" Mlnisler   ]' V\'i:tschaH un  Arbeit hat die ordnungsmä ige Ver

endung der R.  flusse nachprufen zu lassen; er ist ermächtigt, bei
rlich! ordnungsma lger Verwendung Ablieferurtg der Rückflüsse an den
Staa/lichen Wohnungsbaustock anzuordnen.

Art i ke I 2.
Die Verordnung über Rückflusse aus den für den Wohnungsbau

und die Siedlung ausgegebenen Mitfeln vom 24. Dezember 1932
(GBL S. 255) wird aufgehoben.

Dresden, am 20. April 1936.
Der Reichsstatthalfer in Sachsen

als Führer der Sächsischen Landesregiß!ung.Marlin Muischmann.

PutzmafJe bel Berechnung der nutzbaren Wohnliäche für sfeuer1reie
Kleinwohnungen und Eigenheime

Bei Berechnung der nutzbaren Wohnfläche neuerrichleter Klein
wohnungen und Eigenheime, die nach den 99 4 und 5 der Durch
{ührungsverordnung vom 26. Oktober 1933 zum Abschnitt IV des
Zweiten Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 21. Sep
tember 1933 steuerfrei (von der Einkommen- und Vermogenssleuer,
von der Grundsteuer des Landes und der Hälfte der Grundsteuer der
Gemeinde) sind, wenn ihre nutzbaren Wohnflächen un/er 75 qm bei
Kleinwohnungen und 150 qm bei Eigenheimen liegen, waren Zweifel
dardber aufgetreten, ob der Berechnung die Putzma e oder die Roh
bauma e zugrunde zu legen seien.

Der Herr Reichsminister der Finanzen hat auf das Nachsuchen des
Reichsinnungsverbandes des Baugewerkes um eine
Klarung dieser Angelegenheit in einer Anwei:5ur:g an die Landesfinai'lz
äm!ei' -. S 1921 -. 217 111 - unterm 14. April 1936 lolgende Stel!ung
genommen:

Berechnung der nutzbaren Wonnfläche
Dic Steuerbefreiung neuerrichfeter K!einwohnunget1 und Eigen

heime hängl nach 88 4 und 5 DV. vom 26. Oktober 1933 (RGS!. I
S, 773) davon ab, da  die nulzbare Wollnfläche ome bestimmle Gr6f}e
nichi übersfelgl. Was als nuhbare Wohnf1äche gilt, bestimmt S 6 DV.
Zweifel sind darüber entslanden. wie die nutzbare Wohnfläche zu be
rechnen ist.

aJ Berücksid1figung der Pl.:tzstärke
Die in der DV. vom 26. Oktober 1933 vorgeschriebene Quadrdt

meterzahl beziehl sich auf die  nufzbare Wohnf!äche' Es kommt
dlso auf die Fläche an, die der Wohnungs inhaber nutzen kann.
Unler diesem Gesichtspunkt ist es richtig, der Flächenberechnung nicht
diE: Rohbauma e, sondern die Pufzma e zugrunde zu legen, d. h. die
um eHe Putzstärke verringerten Rohbauma e. Vorspringende Kanten
und Fu lo.isten (Scheuer!eislen) haben keinen Einiluf} auf die Be
messung; es Isl vielmehr von Putz zu Pulz zu messen.

Nach S 14 Abs. 1 Satz 2 DV. kann der Steuerpllichtige den Antrag
ouf Anerkennung der Sleuerbefreiung bereits vor Errichlung des Neu
baue:. steUen. In diesen Fallen stehen zunachst nur die Rohbauma e
lest. Zur Vereinfachung des Anerkennungsverfahret1s bin ich damit
einverslanden, da!) von der Flache, die sich nach den Rohbauma en
ergibt, ailgemein ein Abschlag von 2 vH gemacht wird, Ich ersuche
deshalb, in den FeHlen, in denen die nutzbare Flache nach den Roh
baumaf}en

1. bei Kleinwohnungen 76,5 qm,
2. bei Eigenheimen 153 qm

nichi übersteigt, die Grö e der nuizbaren Wohnfläche nicht zu be
anstanden.

Machi de,' Sleuerpf!idllige gellend, da  dieser Absch!ag nicht aus
reiche, und beslehen Zweite! an der Angemessenheit des vom Steuer
pflichtigen gewünschten Abschlags, so kann über die Anerkennung
der Steuerbe1reiung erst nach Fertigstellung de-s Neubaus und nach
Ermittlung dei' talsächlichen Putzma e endgülfig entschieden werden,

bl Vorsprünge
Zweifel sind auch darüber entslanden, ob Mauerpfeiler, Schornstein

vorlagen und sonstige Vorsprünge bei der Berechnung der Wohnfläche
abzuziehen sind. Soweit die vorsprünge vom Ful}boden bis ZUr Decke
reichen, besiehen keine Bedenken dagegen, da  sie aus der nuh:
baren Wohnfläche ausgeschieden werden.

I. A.: gez. Hedding.

Slt:hg6a @.!J le e heilem= W ""'* _,    ",fi     ,,=...,
Technische Hochschule Bu s(au Sieger im Reichsleistungskampi der

deutschen Technischen Hochschulen. Wie von der deutschen Tages
presse bereits vereinzelt gemeldel wurde, Ist die Sfudet1tenschafl der
Technischen Hochschule Sreslau von sämilichen deufschet1 Technischen



Hochschulen, Universilälen usw. als erster Sieger aus dem Reichs
leistungskampi hervorgegangen. Sechzig Studierende dieser Tech
nischen Hochschule hatten sich zu einer graf): angelegien Gemein
schafIsarbeit zusammengeschlossen. Diese mitten aus dem praktischen
schlesischen Wirtschaftsleben herausgegriffene Aufgab,e bestand in der
Verlegung bzwo demvo!lstandigen Neuaufbau eines Hüttenwerkes. Der
grof):e Erfo!g isl in seiner vo!len Bedeutung von Au enstehenden ka.um
richtig zu erfassen, denn er wurde von der jüngsten und kleinslen
dei Technischen Hochschulen errungen, einer Hochschule, welche in be
zug auf Institute und Lehrkräfte bisher 13u erordentlich knapp gehalJen
wurde. Aufjerdem ist dieser Sicg umso bemerkenswerter, als eine
gro e Zahl von Fachrichtungen, nämlich: Hütten- und Walzwerks
kunde, Bergbau, Huftenchemie, Physik, Maschinenbau, Elektrotechnik,
Grund- und Wasserbau, Sfahlbau und Eisenbetonbau, Verkehrstechnik
und auch Architeklur, die Leistungen in geschlossener Gemeinschafts
arbeit vollbringen mul}te. Das Versagen einer dieser Fachrichtungen
oder einiger weniger der beteiligten 60 Studierenden hätte jeden Er
folg in Frage steifen müssen. Die hier vollbrachte Leistung einer bis
her so wenig beachteten Hochschule mag auch der praklischen
!ngenieurlechnik mancherlei Anregung vermitteln, denn die Studieren
den haben hier vielfach Neues und Bahnbrechendes geschaffen. Es
dürfte auch kein Zufall sein, da  das Schwergewicht des Sieges in
dem Reichsleistungskampf hauptsächlich dem deutschen Osten zu

Fraqekajte


Frage Nr. 49. (Wandstärken in der Abrechnung.)
Im vorigen Jahre habe ich die Rohbauarbeifen des von einem

Archftcklcl) cn!worienen und ausgeschriebenen Dreifamilien - Wohn
h<1uses lur einen Klempnermefsler ausgeführl, In den Zeichnungen und
im Kostenanschlag sind vom Architekten für Mauerwerk 13, 26,39 und
52 cm als Wandslinken angegeben und die BiJuma/je danach fest
ge1e91. Diese Wandstärken sind auch ortsüblich für Aufma  und Ab
rechnung. In den Vorbemerkungen des Kosfenanschlages hei 1 es:
.,Soweil im vorliegenden Anschlag einschlief):lich dieser Bedingungen
nichh Gegenteiliges besfimml isl, gelten nur die technischen Vor.
schrifien fw' Bauleistungen und werden diese der Veranschlagung und
Ausführung zugrunde geleg/." Derselbe Archilekl hat jetzi meine Ab
rechnung h.h der] Bauherrn geprüft und die Mauerma e auf Wand
stärken von 12, 25, 38 und 51 cm reduziert. Dies ergibl einen Unfer
schied von etwa 10 cbm Mauerwerko Meines Erachtem besteht keine
Berechligung fUr diese Ma kürzungen. A No, R.-K.

Frage Nr. 50. (Ausschreibungen in engerer Submission.)
In eine] benechbarlen Stadl schrieb die Stadlverwaltung in engerer

Submission den Bau einer Eisenbetonbrücke aus und forderte die Ein
reichung der baulerligün Unlerlagen wie Ausführungszoichnung, sta
tische Berechnung, Massenberechnung, Kostenanschlag usw. Achl Tage
Vor dem, in der ersten Aussdlreibung festgeselzlen Eröllnungslermin
wurde durch Nachtrag die Ausschreibung noch erweitert. Es sollfe
nicht nUr lediglich die 9 Meter breite Brücke ausgeführt, sondern der
Flu lauf innerhalb des ganzen Marktplatzes auf eine Länge von 90 m
überbruckt werden. Die Einreichung der gesamfen Unierjagen sollte
für die Stadt unverbindlich sein und es waren nur Richtpreise ge
forder;. Es sollte der Sladt vorbehallen sein, einen Entwurf zur Aus
fuhrung zum Preise von 200 RM zu erwerben. Die Gesamtunterlagen
waren termingemä  zu einem neuen Zeitpunkf einzureichen. Noch kurz
val' diesem Termin forderte die Stadl eine mit dem Angebol abzu
gebende Verbindlichkeilserklärung, bis wann der Brückenbau lerlig
gestellt sei, wenn mit den Arbeiten fünf Tage. nach der Submission be.
gonnen würde. Hieraus konnten die anbielenden Firmen enlnehmen,
daf): der Zuschlag auf Grund der eingereichlen Entwürfe e!teHl weiden
soll, so dab nun nicht mehr Richtpreise einzusetzen seien sondern
Preise, auf Grund deren der Auftrag erfeilt werden könnte. '

Zum festgesetzten Termin gaben von fünf aufgeforderten Firmen
IIU!' zwei Firmen Angebole ab. Von diesen bei den Angeboten wurden
meine Ausarbeitungen zur Ausführung bestimmt, Nachdem die Sladt
noch weilere Unferlagen un? Pausen angefordert halle, schrieb sie,
anslaff den Zuschlag zu erteilen, um mil den Bauarbeiten soforl be
ginnen zu können, den Srückenbau auf Grund meiner Entwürfe und
unle,' Zugrundelegung meines Angebots erneul aus, Bei der ersten
Sub isslon waren auch einheimische Firmen mitaufgeforderl, die aber
erklar! haHen, dab sie eine solche Ausarbeitung nebsl stafischen Be
rechnlmgen usw. nicht aulstellen und demzufolge sich auch nicht an
dei' Ausschreibung beteiligen könnlen. Bei der zweiten, ebenfalls
engeren Submission wurden diese Firmen wiederum aufgefordert, mil
der Begründung, dab diese ja nur baureife Pläne zur Ausführung be
kämen und infolgedessen auch das Bauvorhaben ausführen könnten.
So ergab es sich, da  tatsächlich eine dieser Firmen bei der zweilen
Ausschreibung, die sich nichlauf die Gesamlüberbrückung von 90 m
Breile, sondern nur auf die eigentliche Brücke in einer Breile von 9 m
b zog, wesenlfich billiger War und den Zuschlag erhiell, holzdem d(;)r
Emwand erhoben werden konnte, da  diese Firma in bezug auf Eisen
betonbrückenbaulen noch keine nennenswerlen Referenzen aufzu
weisen halte, was die Firma ja auch dadurch zugab, da  sie sich an
der Einreichung VOn Enlwürfen nicht beteiligen konnte.

Meine Anfrage gehl nun dahin,
j. ob die Sladt gegen die Verdingungsverordnung und in welchem

Unllange verslol)en hai?
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kommt, denn hinler der als ersfer Sieger hervorgegangenen Studenlel1
schaff der Breslauer Technischen Hochschule reihen skh noch weitere
6 Sieger von Universitäten und Hochschulen aus dem äu ersten asien
an, so da  von 15 Gesamfsiegern sieben auf den Osten fallen.

"IE 'b w lI'be
Derntbach, b ä u e r I ich eWe r k s c h u 1 e; Empiertshauscn,

Sc h n i t z e I' s c h u I e. Zur Förderung der ArbeilsbeschaHunq für
die freischaffenden Architekten, die der Reichski!lmmeJr der bildetIden
Ki:nste angehören und im Sladtkreis Eisenach oder in den Landkreisen
Eisenach und Meiningen ihren Wohnsitz haben, hat der Thüloingische
Minislerpräsident Marschier zwei Weltbewerbe zur Erlangllng von Ent
würfen für den Neubau einer Schnitzerschu!e in Empferlshausen in der
Rhön und für den Neubau einer bäuerlichen Werkschufe in Dermbach
in der Rhön ausgeschrieben. An Preisen sind 500, 300 und 200 RM,
sowie für die Schnitzerschule aufJerdem -zwei Ankäufe von je 150 RM
ausgesetzt. Minislerpräsident Marsch!er, Staatssekretär Dr. Slolze, Mi
nisleri ]direklor RoloH, Ministerialrat Vogi und Regierungsbaural SteHen
bilden das Preisgericht. Die Unterlagen können von der Bauabteijung
des Thüringischen Finanzministetlums in Weimar bezogen werden. Ein
lieferungslermine sind der 9. und 12. Mai 1936.

2. Enl'f)redlen die Ausschreibungsunterlagen der ersten Submission
den Wetfbewerbsbedingungen, insbesondere )sl der Preis von
200 RM angemessen. Bausumme de  Gesamianlage etwa 55000 RM,
Bausumme der Bri.°lcke allein etwa 8000 RM,

3. Durfte auf Grund der Ergebnisse der ersten Submissicn die Stadt
unIei' Zugrundelegung meines Angebots, deren Preise bei der
ersten Submission verlesen wurden, eine zweite Ausschreibung ab
hallen?

4, Dudle die Sladt bei dieser zweifen Ausschreibung die Unfer
nehmer, die auf die Beteiligung bel der ersten Submission ver
zichtel haHen, bei der zweiten Submission erlleut auffordern?

5. Steht mir ein höherer Betrag als 200 RM zu, d. h. kann ich alle
Unkosten, die ich gehabi habe, nach der Gebuhrenordnung fur
Ingenieure aufrechnen oder aber sieht mir ein Anspruch auf entgangenen Gewinn zu? E. P., St.

3. Antwort auf Frage Nr. 40. (M i t f e I g e gen Zer set zen
cl u r eh D ü n ger und ge gen G run d f e u chi i g k eil.)

Die Abdichtung des Fuf):bodens gegen aufsleigende Feuchtigkeil
kann durch Hersiellung eines wasscrdichlen Zementestrichs erfolgen.
Die Fugen des Ziegelpflaslcrs werden zunächsl ausgekratzt, die ganze
Fläche sorgfältig gesäubert und nunmehr ein wasserdichter Zement
esfrich unler Zusatz eines bewährten Dichtungsmilfels wie z. B. Tricosa!
aufgebracht und zwar in einer Stärke von etwa 3 bis 4 cm. Auf diese
Weise wird das Durchdringen der Bodenfeuchtigkeit verhinderi. Zum
Schulz der Estrichobedläche gegen die chemischen Angriffe der Lager
stoffe ist eine dreimalige Flualierung z. B. Fluat-Grünau zu
empfehlen, wodurch der freie, lösliche Kalk wasser- und saure
unlösliches Kalziuml!uorid umgewandeli wird. Gz.

1. Antwort auf Frage Nr. 47. (Haarrisse in Si!oau enwanden.)
Es geht aus Ihrer Frage nicht hervor, ob die zehn Silos zusammell

hängend oder jeder 5110 vollkommen IÜr sich und aul je einer be
sonderen Fundamentplafle erbaut wurden. Bei zusammenhängender
Bauweise wäre es erklärlich, wenn sich Dehnungsrisse zeigen würden.
Wenn aber ein Silo von dem anderen unabhängig steht, so können die
Risse verschiedene Ursachen haben, die sehr schwer zu ergri.'mden sein
werden. Zu feuchte Mischung, zu zeitiges Ausschalen, zu zeitige Be
lastung, Erschütterungen und Erdsenkungen ehe der Abbund erfolgte,
können die Ursachen sein. Sind die Risse elwa nur im Putz? Dann
Isl die Pulzmischung zu feft, zu stark und in einem Arbeitsgange ein
schichtig aufgetragen, In letzterem Falle dürlfe es genügen, Wenn
Sic die Risse mehrere Male mit einem Siioansirich sireichen, voraus
geselzt, daf): es sich nUr um Haarrisse handel!. Sind die Sprünge aber
in den Betonwänden, so können Sie ein leichtes Aufstemmen und Ver
schmieren mit Zementmörlel 1:2 versuchen. Sicherer aber ist es, wenn
Sie den Pulz auf):en und innen gul aufrauhen und alles noch einmal
neu mit Zementputz 1:3 zwei- oder dreischichtig putzen. E. M., A

i. Antwort auf Frage Nr. 48. (Isolierung einer Abdeckung zwischen
Hausauf):enmauer und Siützmauer der Sirabe.)

Hier rühren die durchlässigen Stellen sicherlich von SprÜngen her,
die durch die Erschüllerung der Sfra e bei laslwagenverkehr usw.
immer wieder enlstehen. Die Fundamente der Sfra enabschlu -Mauern
(in Ihrem Falle die Stra en-Stülzmauer) sind nichl tief genug. Wenn
dann noch /Ur die Ueberlragung der Erschütterungen günstige Boden
verhällnisse, $ind, so komml es oft VOr, da  ganze H&userfronlen kreuz
und quer rei en. Die Beseitigung des Uebelstandes durch Vertiefung
der Fundamente der Sfützmauer, oder die Errichtung einer besonderen
Mauer mit fiefer gehendem Fundamenl als Auflager für die Decke
dürfte wohl im Verhältnis zum Nutzen zu koslspielig werden. Ver
suchen Sie es doch einmal mit einer lose aufgelegten Lage starker
D .ch- oder Isolierpappe, deren Stö e allerdings gul geklebt sein
mussen. Besser noch isl es, wenn Sie unter die Pappe einen Mager
befon so aufbringen, da  die Pappe Gefälle aufweist. E. M., A.


